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Satzung des gemeinnützigen Vereins 

Weiterspielen Productions 

 

§1 Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1) Name des Vereins ist „Weiterspielen Productions“ 

2) Sitz des Vereins ist Berlin. 

3) Errichtungsdatum ist der 6. Dezember 2020. 

4) Auf der Gründungsversammlung wird beschlossen, dass der gemeinnützige Verein 
„Weiterspielen Productions“ beim Amtsgericht Charlottenburg eingetragen werden 
und den Zusatz „e.V.“ tragen soll. 

5) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 

§2 Vereinszweck 

1) Vereinszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur im Allgemeinen, im Besonderen 
die Förderung von Nachhaltigkeit im Theater und bei verwandten Formen des 
gesellschaftlichen Zusammenspiels. 

2) Dieser Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Sicherung und 
Präsentation künstlerischer Werke, die aus den herkömmlichen 
Verwertungsprozessen ausgeschieden sind. Ausdrückliches Ziel ist die 
Neurealisierung künstlerisch bemerkenswerter Arbeiten, die ihren ursprünglichen 
Produktionsprozess hinter sich haben, also das Re- oder Upcycling von 
Inszenierungen. Insbesondere freischaffende Künstler/innen sollen auf diese Weise 
verstärkt in Erscheinung treten können. 

3) Der Verein fördert Maßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Vereinszweck 
stehen. Zur Realisierung der „weiterzuspielenden“ Aufführungen kann der Verein 
private und öffentliche Fördermittel beantragen, Gastspiel-Akquise betreiben und 
mit Projektpartnern Verträge schließen. Der Verein kann bei diesen Prozessen als 
Veranstalter in Erscheinung treten und als freier Träger die Aufführungsrechte 
übernehmen bzw. erwerben – je nach Anforderung, Aufwand und künstlerischer 
Notwendigkeit auch in der Rolle eines Post- oder Neuproduzenten.  

4) Ebenso kann sich der Verein Umformatierungen von Produktionen (zu mobilen 
Varianten) und Nachbesserungen (durch Aktualisierungen oder Ergänzungen wie 
Übertitel, Audiodeskription o.ä.) zur Aufgabe machen. Als Veranstalter von 
Aufführungen nimmt der Verein mitunter Mitwirkende unter Vertrag und vertritt die 
Projekte nach außen (über die Website www.weiterspielen.eu) 

5) Zu den satzungsgemäßen Zwecken können im Sinne der Nachhaltigkeit auch das 
Veranstalten, Fördern und Unterstützen von Lesungen, Konzerten, Workshops, 
Kursen, Lectures, Podien, Festivitäten oder Gedenkveranstaltungen mit kulturellem 
Auftrag zählen.  

http://www.weiterspielen.eu/
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6) Der Beitrag des Vereins muss nicht stets „alles mit allem“ umfassen. Auch das 
helfende Begleiten von künstlerischen Projekten im Rahmen von spezifischen 
Anforderungen und allgemeinen Richtlinien (zu Themen wie Inklusion und 
Barrierefreiheit) gehören dazu, ebenso Aspekte der Nachbearbeitung wie 
Aufzeichnung, Auswertung, Lagerung, Archivierung. 

7) Sofern ein künstlerisch-kultureller Rahmen gegeben ist, der mit den oben 
beschriebenen Zielen übereinstimmt, kann der Verein auch bei Festen und 
Feierlichkeiten eine mitgestaltende, nicht-kommerzielle Aufgabe übernehmen, 
beispielsweise bei der Organisation von Jugend-Sportveranstaltungen, Turnieren 
oder Reisen.   

8) Die Mitglieder (auch die im Vorstand vertretenen) haben das Recht, einzelne dem 
Vereinszweck entsprechende Projekte dem Vorstand und/oder der 
Mitgliederversammlung vorzuschlagen. Wird ein Vorschlag durch eines der beiden 
Organe angenommen (im Vorstand einstimmig, in der Mitgliederversammlung mit 
Zwei-Drittel-Mehrheit), dann kann das Mitglied bei Konzeption, Kalkulation und 
Realisierung im Namen des Vereins agieren. Über die korrekte, finanziell 
ausgeglichene Durchführung eines Projekts berichtet das Mitglied im Rahmen der 
Jahresversammlung oder schriftlich zu bestimmten, mit dem Vorstand abgestimmten 
Stichtagen. 

9) Der Verein unterstützt keine Projekte und Akteur/innen, die rassistische, 
nationalistische, autoritäre, gesellschaftlich oder sozial ausgrenzende Intentionen 
erkennen lassen und richtet sich ausdrücklich und aktiv gegen diese Haltungen. Auch 
spricht sich der Verein strikt gegen frauenfeindliches, LGBTIQ-feindliches, religiös 
fundamentalistisches und antisemitisches Verhalten aus. 

§3 Selbstlosigkeit 

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  

2) Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. 

3) Die Mittel des Vereins dürfen nur für seine satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.  

 
§4 Mitgliedschaft 

1) Der Verein nimmt ordentliche, passive und fördernde Mitglieder auf. 

2) Ordentliches Mitglied kann jede natürliche Person werden, die die Ziele des Vereins 

unterstützt und seine Satzung anerkennt. Ein ordentliches Mitglied ist mit allen 

satzungsmäßigen Rechten und Pflichten ausgestattet.  

3) Passives Mitglied kann jede natürliche Person werden, die nicht aktiv an der Erfüllung 

des Vereinszwecks mitwirken will oder kann, den Verein aber dennoch durch ihre 

Mitgliedschaft unterstützen möchte. 
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4) Förderndes Mitglied können natürliche und juristische Personen werden. Sie 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Verein durch regelmäßige oder 

unregelmäßige Beiträge in Form von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen unterstützen. 

5) Der Antrag auf Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich an den Vorstand des Vereins 
erfolgen (auch in elektronischer Form, z.B per E-Mail möglich). Der Antrag kann 
formlos sein, muss aber Name, Geburtsdatum, Wohnort und gewünschtes 
Eintrittsdatum enthalten, außerdem eine Erklärung der Anerkennung der Satzung. 

6) Der Vorstand entscheidet über den Antrag der Aufnahme. Jedes Vorstandsmitglied 
kann einen Antrag formlos bestätigen (schriftlich an die Adresse des Antragstellers, 
auch per Email möglich). Die Vorstandsmitglieder setzen sich laufend gegenseitig 
über den Stand der Mitgliedschaften in Kenntnis. 

7) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

8) Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Er kann nur 
zum Ende eines Monats erklärt werden, wobei eine Kündigungsfrist von drei 
Monaten eingehalten werden muss. 

9) Ein Mitglied kann ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober Weise die 
Interessen des Vereins verletzt. Der Ausschluss erfolgt durch Beschluss des 
Vorstands. Vor der Beschlussfassung muss dem Mitglied Gelegenheit zur mündlichen 
oder schriftlichen Stellungnahme gegeben werden. Der Beschluss ist schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied mitzuteilen. Hiergegen kann innerhalb eines Monats 
nach Zugang des Beschlusses beim Vorstand Widerspruch eingelegt werden. Über 
diesen Widerspruch entscheidet die nächste Mitgliederversammlung endgültig. 

 

§5 Beiträge 

1) Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der 
Mitgliederversammlung. Zur Festlegung der Beitragshöhe und -fälligkeit ist eine 
einfache Mehrheit der in der Mitgliederversammlung anwesenden 
stimmberechtigten Vereinsmitglieder erforderlich. 

2) Der Vorstand kann Beiträge in geeigneten Fällen ganz oder teilweise erlassen. 

3) Von den Organen des Vereins kann aus bestimmten Anlässen zu Geld- und 
Sachspenden ermuntert werden. 

4) Der Verein ist berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. 

 

§6 Organe des Vereins 

Die beiden Organe des Vereins sind  

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 
 

§7 Vorstand 

1) Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Er vertritt den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich. Über die interne Aufgabenverteilung entscheidet der Vorstand in 
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seiner Geschäftsordnung, welche der Mitgliederversammlung bekannt gegeben wird. 

2) Wenn die Geschäftsordnung keine anderslautende Aufgabenverteilung vorsieht, 
besteht der Vorstand aus einer/m Vorsitzenden, einer/m Schatzmeister/in (zugleich 
2. Vorsitzende/r) und einer/m Schriftführer/in. Die einzelnen Vorstandsmitglieder 
sind füreinander vertretungsberechtigt. 

3) Außerdem können zum Vorstand bis zu drei (nicht vertretungsberechtigte) 
Beisitzer/innen hinzu gewählt werden (kein Muss).  

4) Vorstand gem. § 26 BGB sind der/die Vorsitzende, der/die Schatzmeister/in und 
der/die Schriftführerin. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch 
den/die Vorsitzende/n allein oder die übrigen Vorstandsmitglieder gemeinsam 
vertreten. Für Rechtsgeschäfte mit einem Gegenstandswert von über 5.000 € wird 
der Verein gemeinschaftlich von zwei, bei Rechtsgeschäften mit einem 
Gegenstandswert von über 50.000 € von drei Vorstandsmitgliedern vertreten. 

5) Mitglieder des Vorstands werden durch die Mitgliederversammlung für die Dauer 
von 2 Jahren gewählt. Die Mitglieder des Vorstandes bleiben bis zur gültigen Wahl 
neuer Mitglieder auch nach Ablauf ihrer Amtszeit im Amt. 

6) Zum Vorstand können nur Mitglieder des Vereins gewählt werden. Die 
Vorstandsmitglieder sind einzeln oder bei entsprechender Kandidatur im Block zu 
wählen. Gewählt ist, wer die Mehrheit der gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Eine 
Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig. 

7) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, kann der Vorstand für die 
restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen einen Nachfolger wählen. 

8) Der Vorstand beruft seine Sitzungen mit einer Frist von 14 Tagen ein. Die Einberufung 
der Sitzung erfolgt durch den Vorstand und ist jedem Vorstandsmitglied schriftlich 
(auch elektronisch möglich) zu übermitteln. Jedes Vorstandsmitglied ist berechtigt, 
Punkte zur Tagesordnung anzumelden.  

9) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, bei nur zwei 
anwesenden Vorständen einstimmig.  

10) Die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt. Die Vorstandssitzungen sind 
beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstände anwesend sind. 

11) Der Vorstand kann in schriftlichen oder virtuellen Verfahren beschließen, falls alle 
Vorstandsmitglieder die technische Voraussetzungen dazu haben und dem Verfahren 
zustimmen. 

12) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er hat insbesondere 
folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie Aufstellung der 
Tagesordnung 

b) Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 

c) Buchführung und Erstellung des Geschäftsberichtes 

d) Beschlussfassung über die Aufnahme von Mitgliedern 

e) Zu seiner Entlastung kann der Vorstand mit Zustimmung der 
Mitgliederversammlung eine/n Geschäftsführer/in und/oder eine/n Buchhalter/in 
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anstellen. 

13) Der Vorstand kann zur Behandlung einzelner Aufgaben Ausschüsse einsetzen. Diese 
können auch mit Personen außerhalb des Vorstands sowie externen Fachkräften 
besetzt werden. 

14) Der Vorstand kann für seine Tätigkeit eine angemessene Vergütung erhalten. 

 

§8 Mitgliederversammlung, Kassenprüfer 

1) Mindestens einmal im Jahr findet eine ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie 
ist vom Vorstand einzuberufen.  

2) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist vom Vorstand dann einzuberufen, 
wenn das Vereinsinteresse dies erfordert oder wenn die Einberufung von mehr als 
einem Drittel der Vereinsmitglieder schriftlich unter Angabe von Gründen beim 
Vorstand beantragt wird. 

3) Die Einberufung der Mitgliederversammlung durch den Vorstand erfolgt in Textform 
(auch digital möglich) unter Einhaltung einer Frist von mindestens zwei Wochen und 
unter Angabe der Tagesordnung. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des 
Einladungsschreibens folgenden Tag. Bei postalischer Einladung gilt das Datum des 
Poststempels. Das Einladungsschreiben gilt dem Mitglied als zugegangen, wenn es an 
die letzte vom Mitglied des Vereins schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet 
ist. 

4) Die Mitgliederversammlung als das oberste beschlussfassende Vereinsorgan ist 
grundsätzlich für alle Aufgaben zuständig, sofern bestimmte Aufgaben gemäß dieser 
Satzung nicht einem anderen Vereinsorgan übertragen wurden. Ihr sind 
insbesondere die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung über 
die Genehmigung und die Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. 

5) Die Mitgliederversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Versammlungsleiter und 
einen Protokollführer. Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu 
fertigen, in das alle Wahlergebnisse und Beschlüsse aufzunehmen sind. Es ist vom 
Versammlungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen. 

6) Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren eine/n 
Kassenprüfer/in, der/die nicht dem Vorstand angehören darf. Der/die 
Kassenprüfer/in hat die Kasse bzw. Konten des Vereins einschließlich der Bücher und 
Belege mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und 
dem Vorstand jeweils Bericht zu erstatten. Der/die Kassenprüfer/in erstattet der 
Mitgliederversammlung einen Prüfbericht und beantragt bei ordnungsgemäßer 
Führung der Kassengeschäfte die Entlastung des Vorstandes. 

7) Die Mitgliederversammlung entscheidet ferner über: 

a) Wahl und Abberufung des Vorstands 

b) Beschlussfassung über den Jahresbericht des Vorstandes 

c) Entlastung des Vorstandes 

d) Beschlussfassung über den Haushaltsplan 

e) Feststellung der Mitgliederbeiträge 
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f) Beschlussfassung über den Widerspruch eines ausgeschlossenen Mitglieds 

g) Satzungsänderungen 

h) Auflösung des Vereins, hierzu ist eine 3/4 Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder erforderlich 

8) Jede satzungsmäßig einberufene Mitgliederversammlung wird als beschlussfähig 
anerkannt ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder. Jedes 
Mitglied hat eine Stimme. 

9) Beschlussgefasst, abgestimmt und gewählt wird grundsätzlich offen (z.B. per 
Handzeichen). Auf Antrag des Vorstands oder von zwei Dritteln der anwesenden 
Mitglieder kann zu bestimmten Fragen eine geheime Wahl abgehalten werden, etwa 
auch zur Wahl des Vorstands. 

10) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

11) Eine Mitgliederversammlung kann auch virtuell abgehalten werden, falls allen 
Mitgliedern der technische Zugang möglich ist. 

 

§ 9 Aufwandsersatz 

1) Die Organe des Vereins können ihre Tätigkeit gegen angemessene Vergütung 

ausüben. Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichen 

Möglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen 

Zahlung einer Aufwandsentschädigung, ggf. nach § 3 Nr.26a EStG 

(Ehrenamtspauschale), ausgeübt werden. Die Entscheidung über eine entgeltliche 

Tätigkeit trifft der Vorstand bzw. die Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die 

Vertragsinhalte und -bedingungen. 

2) Mitglieder – soweit sie vom Vorstand beauftragt wurden – und Vorstandsmitglieder 
haben einen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihnen im Rahmen ihrer 
Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Dazu gehören insbesondere Reisekosten, 
Verpflegungsmehraufwendungen, Porto und Kommunikationskosten.  

3) Der Nachweis erfolgt über entsprechende Einzelbelege und ist spätestens 6 Wochen 
nach Ende des jeweiligen Quartals geltend zu machen.  

4) Soweit für den Aufwandsersatz steuerliche Pauschalen und steuerfreie 
Höchstgrenzen bestehen, erfolgt ein Ersatz nur in dieser Höhe. 

5) Es dürfen keine Personen durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind 
oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 10 Satzungsänderung 

1) Für Satzungsänderungen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit der erschienenen 
Vereinsmitglieder erforderlich. Für Änderungen des Satzungszwecks ist eine 
Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Vereinsmitglieder erforderlich. Über 
Satzungsänderungen kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 
wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der Einladung zur 
Mitgliederversammlung hingewiesen wurde und der Einladung sowohl der bisherige 
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als auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt worden waren. 

2) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- oder Finanzbehörden aus 
formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereinsmitgliedern alsbald schriftlich 
mitgeteilt werden. 

 

§ 11 Beurkundung von Beschlüssen 

Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen erfassten Beschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und vom Vorstand zu unterzeichnen. 

 

§12 Auflösung 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer 
Mehrheit von drei Vierteln der erschienenen Mitglieder aufgelöst werden. 

2) Bei Auflösung des Vereins oder beim Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins, an eine steuerbegünstigte Körperschaft oder Körperschaft 
des öffentlichen Rechts zwecks Verwendung für die Förderung der Kunst und Kultur, 
insbesondere zur Förderung der Nachhaltigkeit im Theater. Die 
Mitgliederversammlung, bei welcher die Auflösung des Vereins festgelegt wird, kann 
außerdem entscheiden, welcher Körperschaft ein etwaiges Vermögen zufallen soll. 

 

Die gegenüber dem 6.12.2020 geänderte Satzung wird beschlossen durch die Mitglieder 
des Vorstands 

 

 

Golda Susanna Fischer, Roland Koberg, Dr. Steffen Richter 

Berlin, den 13. April 2021 
 


